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Ich machte folgendes:

1. Antrag online auf Verbeamtung

2. Vorlage der GEW für Nachteilsausgleich.

Bis hierhin hatte ich also zwei widersprüchliche Dinge beantragt, um mir die Entscheidung
offenzuhalten und um vor der Verbeamtung, falls ich mich dafür entscheide, die Monate noch
Nachteilsausgleich zu bekommen.

3. Dann sollte man beim Senat bis 30.9. den besagten Online-Antrag auf Nachteilsausgleich
stellen, sonst kriegt man den Ausgleich anscheinend nie mehr (wusste ich erst kurz vorher von
einer Kollegin), wo man dann aber ankreuzen musste, dass man nicht verbeamtet werden will.
Ich kreuzte es an.

Jetzt denke ich natürlich nach anfänglichem mir-selbst-Schönreden meiner Entscheidung, dass
es bestimmt doch dumm war. Aber Verbeamtung ist halt auch wie eine Katze im Sack oder es
könnte auch ein vergiftetes Geschenk sein - von Beamten kann man mehr verlangen als von
Angestellten.

Freiheit ist mir schon sehr wichtig.
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